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5. Die übrigen Mitarbeiter des Bauamtes

Ausser den Werkmeistern sind dem Baumeister durch einen Eid verpflichtet:

— Der Knecht in der Kalkhütte
— Der Oberknecht
— Der Dachdecker

— Der Brunnenmacher und Gassenbesetzer.

In einem weniger eng empfundenen Verhältnis, aber doch vereidigt, sind dem
Baumeister der Stadtkarrer, der Stadtziegler und der Stadtsägemeister als Leiter
von konzessionierten verliehenen Betrieben unterstellt. Die wërchenden Knecht
sind mit einem Gelübde zu gewissenhafter Arbeit verpflichtet.

Die Ordnungen über die beiden 1541 neugeschaffenen Ämter des Knechts in
der Kalkhütte und des Oberknechts folgen im Baumeisterbuch unmittelbar auf
die Artikel über die beiden Werkmeister.

Der Knecht in der Kalkhütte (Nr. 28 und 29, S. 121) verwaltet
den Vorrat an Kalk, Ziegel und Sand. Über Materialverkäufe an Burger rechnet

er wöchentlich ab. Bis zu 100 Ziegel darf er in eigener Kompetenz verkaufen.
Grössere Mengen müssen vom Baumeister bewilligt werden. Ein Nachtrag (ca.

1565) schreibt vor, wie der Hüttenknecht von den Zieglern Kalk und Ziegel als

Abzahlung von Darlehen annehmen soll.

Ausser Fronfastengeld und Taglohn erhält er alle zwei Jahre ein Kleid.
Wie es zur Einrichtung dieses Amtes kam, ist im folgenden Abschnitt über

die Kalk- und Mörtelversorgung behandelt.

Der Oberknecht (Nr. 36 und 37, S. 128) ist Vorgesetzter der Friessen
und Bölknechte, d. h. der Tiefbauarbeiter180. Daneben verwaltet er als Magaziner

das Werkzeug des Bauamtes. Erst seit dem 4. März 1542181 steht er im Rang
eines Amtmannes mit Anspruch auf Fronfastengeld, Wohnung und Kleid.

Im Pflichteid des Dachdeckers (Nr. 40 und 41, S. 129) von 1498 ist
1516 eine Zeile nicht abgeschrieben worden. Der Entwurf E und damit das
Baumeisterbuch haben die fehlerhafte Abschrift übernommen182.

44



Der Dachdecker überprüft laufend den Zustand aller Dächer von städtischen
Bauten. Nur mit Bewilligung des Baumeisters darf er andere Aufträge annehmen

und — so ein Nachtrag — Schindeln und Pflaster verkaufen. Er hat

Anspruch auf Fronfastengeld und alle zwei Jahre auf ein Kleid.
Die alte Ordnung, wonach das Dachdeckerhandwerk frei und an keine Zunft

gebunden ist, wurde in das Baumeisterbuch aufgenommen: Der Baumeister

musste Ansprüche der Zünfte zurückweisen können, wenn er Dachdecker
einstellte (Nr. 42, S. 130).

Wasserleitungen zu legen und Pflasterungen zu setzen waren ursprünglich
Arbeiten, die von den gleichen spezialisierten Tiefbauarbeitern ausgeführt wurden

(Nr. 43, S. 131)183. Die Ämter des Brunnenmachers und des

Gassenbesetzers wurden 1547 getrennt184. Auch diesem Amtmann,
später beiden Meistern, steht ein Fronfastengeld und in noch unbestimmten
Abständen ein Kleid zu (Nr. 45, S. 131).

Anschliessend an Eid und Ordnung des Brunnenmachers folgen verschiedene

die Wasserversorgung betreffende Einträge. Die Redaktoren des
Baumeisterbuches haben beim Zusammenstellen der Artikel an die Person gedacht, die
sich mit etwas befasste, oder an das dabei verwendete Material.

Der Stadtkarrer steht mit sechs Pferden dem Bauamt zur Verfügung.
Er hat zwei Gehilfen, Geiselknecht genannt (Nr. 58 und 59, S. 138). Ausser dem

Fronfastengeld erhält er jährlich 15 Malter (50001) Hafer. Es ist vorgesehen, ihm
in gewissen Abständen auch ein Kleid zu geben. Er ist verpflichtet, Wagen und
Geschirr auf seine Kosten instandzuhalten, ausgenommen die Steinkarren und

-wagen, welche weiterhin die Stadt zur Verfügung stellt.

Seit dem Frühjahr 1541 stehen dem Bauamt regelmässig die Fuhrwerke des

Spitals und des Oetenbacher Amtes zur Verfügung (Nr. 94, S. 156)185. Nach
einer durchgreifenden Reorganisation verschiedener Ämter sind Karrer und
Pferde des Amtes Oetenbach fest dem Bauamt zugeteilt worden186.

Über die Ziegelhütte und den Stadtziegler wird im 7. Kapitel berichtet.

Der Eid des städtischen Sägemeisters und seine Ordnung stehen lediglich pro
memoria im Baumeisterbuch (Nr. 75 und 76, S. 143). Die Formel geht gleichfalls
ins 15. Jahrhundert zurück187. Der Statt Sager oder ähnlich tritt in den

gleichzeitigen und jungem Quellen, namentlich den Bauamtsrechnungen,
nirgends auf.
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Die Bauarbeiter, wërchende Knecht, geloben und versprechen an
Eides Statt pünktlich und gewissenhaft zu arbeiten, kein Werkzeug auszuleihen
ohne Bewilligung des Baumeisters und ebenso keines ohne Auftrag anzuschaffen

(Nr. 56, S. 137). Es wird ihnen eingeschärft, kein Baumaterial zu verschenken

oder zu verkaufen (Nr. 62, S. 140).
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